


1. Kapitel 

Einführung 

§ 1 Hintergrund: Technik, Wirtschaft, Gesellschaft 

Bahnbrechende Innovation erfordert oft auch rechtliche Reaktion. Ein beson-
ders eindrucksvolles Beispiel hierfür liefert eine Technik, die 2017 erst ihr 
25-jähriges Jubiläum feiert, aus dem Alltag aber schon längst nicht mehr 
wegzudenkend ist: Am 30. Juni 1992 begann der Siegeszug des Mobiltele-
fons in Deutschland, als Mannesmann den Betrieb seines digitalen D2-Netzes 
aufnahm, dicht gefolgt vom D1-Netz der Telekom am Folgetag.1 Komplettiert 
wurde die technische Infrastruktur zur Eroberung des Massenmarktes im 
gleichen Jahr durch den digitalen GSM-Standard2, auf den sich zunächst 26 
europäische Telekommunikationsunternehmen einigten und in dessen Netzen 
man europaweit erreicht werden konnte.3 In den Folgejahren beflügelte der 
technische Fortschritt die Entwicklung enorm: 1995 erblickte der Short-
Message-Service (SMS) das Licht der Welt, anschließend ermöglichten ex-
ponentiell steigende Übertragungskapazitäten zunächst die mobile Massente-
lefonie und kurz darauf das mobile Internet.4 Starke Preisrückgänge haben 
                                                           

1 Heeg / Knop, FAZ 12.6.2017, 22. Auch zu der vorherigen und nachfolgenden 
Entwicklung vom Telegrafen- über das Fernmeldewesen, das sog. A-Netz (ab 1958), B-
Netz (ab 1972) und C-Netz (ab 1985) bis zum E-Netz (ab 1993) und E2-Netz (ab 1997) 
Köhler, Der Mobilfunkvertrag, 2005, S. 28–34. Die drei erstgenannten Netze waren bereits 
öffentliche Mobilfunknetze. Das A- und B-Netz setzten aber voraus, dass der ungefähre 
Standort des Kommunikationspartners bekannt war. Das analoge C-Netz ermöglichte 
erstmals, Gespräche von Funkzelle zu Funkzelle weiterzuleiten. Das digitale D-Netz war 
aber deutlich überlegen, sowohl in punkto Übertragungsqualität und Abhörsicherheit als 
auch mit den technischen Möglichkeiten, Texte und Daten neben der Sprachverbindung zu 
übermitteln. Das E- und E2-Netz unterscheiden sich von dem GSM-Standard der D-Netze 
(nur) durch einen anderen Frequenzbereich.  

2 Akronym für „Groupe Spéciale Mobile“ bzw. „Global System for Mobile Communi-
cation“. 

3 Heeg / Knop, FAZ 12.6.2017, 22; Köhler, Der Mobilfunkvertrag, 2005, S. 33. 
4 Zunächst startete 2003 die dritte Funkgeneration UMTS, gestützt auf die Entschei-

dung Nr. 128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 
1998 über die koordinierte Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikationssystems 
(UMTS) der dritten Generation in der Gemeinschaft, ABl. EG Nr. L 17 vom 22.1.1999, 
S. 1–7; näher zu den Merkmalen von UMTS Köhler, Der Mobilfunkvertrag, 2005, S. 36 f.; 
Faivre, Der Telekommunikationsvertrag, 2005, S. 28, 31 f. 
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beide rasch ins Alltagsleben katapultiert: Zum einen hat ein gezielt angefach-
ter Wettbewerb im Mobilfunkbereich5 die Kosten für Verbraucher stark sin-
ken lassen. Zum anderen sind die dazugehörigen Geräte durch technischen 
Fortschritt sowie Skaleneffekte ähnliche rasant von Luxusobjekten zu allge-
mein erschwinglichen Konsumartikeln mutiert. Während ein Mobiltelefon 
1983 stattliche 4.000 DM und 1992 zum Start des GSM-Netzes nicht unter 
2.500 DM kostete, kann man heutzutage ein internetfähiges Smartphone ab 
ca. 50 € erwerben, ein einfaches Mobiltelefon gar ab 10 €.6 Dementsprechend 
gehören Smartphones mittlerweile zu den meistverkauften Produkten, allein 
2016 wurden in Deutschland mehr als 23 Millionen Geräte abgesetzt.7  

Die rasche ubiquitäre Verfügbarkeit von Mobilfunk und immer schnelle-
rem stationärem wie mobilem Internet begünstigt indes Situationen, in denen 
Nutzer Technik oder Tarife nicht wie gedacht beherrschen und in der Folge 
einen unangenehmen „Rechnungsschock“ erleiden. Hierum, um die Reaktion 
der Rechtsordnung insbesondere im Zivilrecht sowie um die sachgerechte 
Zuweisung der Nutzungsrisiken soll es im Folgenden gehen. Zugleich werden 
die dabei bedeutsamen dogmatischen Fragen zu grundlegenden Problemstel-
lungen des allgemeinen Bürgerlichen Rechts und des Schuldrechts führen, die 
bisher nur spärlich ausgeleuchtet sind.  

§ 2 Was ist ein Rechnungsschock?  

Der Begriff des Rechnungsschocks ist nicht legal definiert, auch wenn er 
gelegentlich in Rechtstexten begegnet.8 Er beschreibt zunächst einmal den 
Umstand, dass ein Kunde eine ungewöhnlich hohe Rechnung erhält, die er so 
nicht erwartet hat,9 und die er sich dementsprechend im ersten Moment nicht 
erklären kann.10 Da ein solches subjektives Überraschungsmoment aus ganz 

                                                           
Seit 2010 erlaubt die siebenmal schnellere LTE-Technologie Übertragungsraten von bis 

zu 100 Megabit je Sekunde, für 2020 verspricht der 5G-Standard einen weiteren Sprung 
auf Datenraten bis 10 Gigabit je Sekunde. 

5 Näher dazu Köhler, Der Mobilfunkvertrag, 2005, S. 37–41. 
6 Heeg / Knop, FAZ 12.6.2017, 22. In den Zeiten des A- und B-Netzes (oben Fn. 1) kos-

tete ein mobiles Endgerät gar zwischen 8.000 und 15.000 DM, Köhler, Der Mobilfunkver-
trag, 2005, S. 33. 

7 Heeg / Knop, FAZ 12.6.2017, 22. 
8 So in den Erwägungsgründen 84, 87, 89 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 13.6.2012 über das Roaming in öffentlichen 
Mobilfunknetzen in der Union (Neufassung), ABl. EU Nr. L 172 vom 30.6.2012, S. 10; zu 
dieser noch im 3. Kapitel § 1 I. S. 19 f. 

9 In diesem Sinne Erwägungsgrund 84 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 (Fn. 8): 
„[…] das Problem unerwartet hoher Rechnungen („Rechnungsschock“) […].“ 

10 So Schneider, Die Presse – Recht 2012/5 (20.2.2012), 16. 
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unterschiedlichen Gründen entstehen kann, erscheint für juristische Zwecke 
aber ein etwas engeres Verständnis sinnvoll.  

Danach bezeichnet der Begriff des Rechnungsschocks eine von zwei Fall-
gruppen der „atypischen Nutzung“, in denen Rechnungen über Telekommu-
nikationsdienste explodieren. In dieser führen Umstände in der Sphäre des 
Kunden11 im Zusammenspiel mit der vereinbarten Tarifgestaltung12 zu Ge-
bühren oder Kosten, die in keiner Relation zu dem üblichen Umsatz des Kun-
den in dem Vertragsverhältnis stehen.13 

Die zweite, hiervon abzugrenzende Fallgruppe betrifft eine kriminelle, 
insbesondere betrügerische Ausnutzung fehlender Schutzmechanismen.14 Ihre 
Rechtsprobleme liegen deutlich anders als jene der ersten: Im Vordergrund 
steht die Zurechenbarkeit der Anschlussnutzung (früher § 16 III 3 TKV, jetzt 
§ 45 i IV 1, 45 j I 3 TKG),15 damit verbunden das Ob eines Vertragsschlus-
ses16 bzw. das Risiko des Netzbetreibers, bei seinem Vor- oder Nachlieferan-
ten Zahlungen leisten zu müssen, während die Zahlung des Endkunden aus-
fällt,17 und schließlich die Frage, ob ein Anbieter von Telekommunikations-
diensten, der eine Forderung etwa aus einem Dialer einzieht, sich entgegen-
halten lassen muss, dass dessen Vorgehen sittenwidrig sei.18 Ebenso deutlich 
anders liegen Fälle, in denen für die befassten Gerichte bereits unklar war, ob 
der außerordentliche Rechnungsbetrag überhaupt auf einer Nutzung des Kun-
den, einer Nutzung von dritter krimineller Seite oder auf einem Zählerfehler 
beruhte.19  
                                                           

11 Etwa eine Fehlkonfiguration des Routers. 
12 Etwa eine Abrechnung nach Datenvolumen oder Roaming-Datentarifen. 
13 Schuster / Sassenberg, CR 2011, 15. 
14 Dies., CR 2011, 15. 
15 Siehe zu einem heimlich installierten Dailer-Programm anlässlich der Internetnut-

zung durch ein minderjähriges Kind BGHZ 158, 201; zu einer Nutzung von R-Gesprächen 
durch minderjährige Kinder BGH, CR 2006, 454. Dogmatisch verfehlt dies., CR 2011 15, 
16, die die Vorkehrungen, welche der BGH dem Kunden abverlangt, damit eine An-
schlussnutzung nicht zurechenbar ist, als Schutzpflicht des Kunden einordnen. Dafür gibt 
schon das von den Autoren in Bezug genommene Urteil BGH, CR 2006, 454 nichts her, da 
es nicht von einer Schutzpflicht, sondern von einer Obliegenheit des Kunden spricht, 
ebenso wie BGHZ 158, 201. Die Einordnung als Obliegenheit überzeugt, weil es um ein 
Verhalten geht, zu dem der Kunde zwar nicht rechtlich verpflichtet ist, das er aber vor-
nehmen muss, wenn er Nachteile vermeiden will, hier eine höhere Zahlungspflicht. 

16 Ggf. mit Duldungsvollmacht oder Anscheinsvollmacht. 
17 Schuster / Sassenberg, CR 2011, 15. 
18 Dazu BGHZ 158, 201. 
19 So etwa in LG Aachen, NJW 1995, 2364 (wiederholte hohe Festnetz-Telefon-

rechnung im Zeitraum Ende März bis Mitte August 1993 über insgesamt 12.721,27 DM); 
LG München I, NJW-RR 1996, 893 (Festnetz-Telefonrechnung über 1.780,47 DM für 
Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August 1992 während Abwesenheit des beklagten Kunden); 
LG München I, NJW-RR 1996, 893 f. (Mobilfunk-Telefonrechnung für den Zeitraum 
November und Dezember 1993 über 1634,41 DM); LG Berlin, NJW-RR 1996, 895 (Inner-
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Das Augenmerk des vorliegenden Beitrags gilt dem Rechnungsschock im 
obigen engeren Sinne, also der ersten Konstellation. Wo allerdings Über-
schneidungen bestehen, werden diese soweit erforderlich mit behandelt. 

§ 3 Internationale und sektorübergreifende Bedeutung 

Rechnungsschocks sind relativ zu allen abgerechneten Telekommunikations-
dienstleistungen eine Randerscheinung, absolut betrachtet aber recht verbrei-
tet, und zwar länderübergreifend: 

In Deutschland finden sich zahlreiche Urteile ab dem Jahr 2003, zunächst 
vorwiegend zu Mehrwertdiensten,20 und insbesondere ab 2007 zur Nutzung 
von Telefonie und Internet.21 In Frankreich finden sich ebenfalls mehrere Zi-
vilurteile zur Rechnungsschock-Problematik.22 Österreich kann neben einzel-
nen Zivilurteilen auf eine ausgefeilte Schlichtungspraxis der staatlichen RTR-
GmbH zu „shocking bills“ zurückblicken,23 zudem wird von zahlreichen Be-
schwerden wegen überhöhter Telekomrechnungen an Arbeiterkammern be-
richtet.24 Dass die Bedeutung in vielen anderen EU-Mitgliedsstaaten nicht 
hinter diesen Ländern zurücksteht, belegen die langjährigen Bemühungen der 
Europäischen Union, Rechnungsschocks regulierungsrechtlich zu unterbin-
den, besonders prominent auf dem Gebiet des Roaming.25 Außerhalb der Eu-
ropäischen Union stößt man etwa in der Schweiz auf zahlreiche einschlägige 
Schlichtungsvorschläge der neutralen, vom Gesetzgeber eingerichteten 
Schiedsstelle Ombudscom,26 und in den Vereinigten Staaten hat die zuständige 
                                                           
halb von vier Tagen nach Freischaltung der Mobilfunk-Nummern sollten laut klagendem 
Diensteanbieter Telefongebühren von 20.601,54 DM aufgelaufen sein); zu den dabei rele-
vanten beweisrechtlichen Fragen MünchKomm ZPO / Prütting, §286 Rn. 76. 

20 Etwa LG Heidelberg, NJW 2002, 2960; OLG Hamm, NJW 2003, 760; LG Kiel, 
MMR 2003, 422. 

21 Etwa AG Frankfurt, CR 2008, 225; LG Bonn, CR 2011, 21; LG Münster, K&R 2011, 
359; OLG Schleswig, MMR 2011, 836; LG Kleve, Urt. v. 15.6.2011 – 2 O 9/11, juris; 
BGH, NJW 2012, 2103; BGH, NJW 2012, 2878; LG Saarbrücken, NJW 2012, 2819; LG 
Potsdam, Urt. v. 21.8.2012, 4 O 55/12, juris; AG Wiesbaden, NJW-RR 2013, 302; LG 
Flensburg, MMR 2013, 242; AG Bremen, NJW-RR 2013, 428; LG Trier, MMR 2013, 746; 
AG Soltau, NJW-RR 2014, 1468; OLG Saarbrücken, NJW-RR 2014, 686; AG Düsseldorf, 
NJW-RR 2015, 570. 

22 Etwa Cour d’appel de Bastia, 24 février 2012, Chambre civile B, N° 10/00794, Ju-
risData n° 2012-013310; Cour d’appel d’Orléans, 2 Avril 2012, N° 11/00973, JurisData n° 
2012-011397. 

23 Dazu 4. Kapitel § 4 I., S. 76 ff. 
24 Schneider, Die Presse – Recht 2012/5 (20.2.2012), 16. 
25 Dazu 3. Kapitel § 1, S. 19 ff. 
26 Etwa Sidler, Folgenschwerer Irrtum, Schlichtungsvorschlag Ombudscom, 

19.11.2010; ders., Informations- und Aufklärungspflichten, Schlichtungsvorschlag Om-
budscom, 4.8.2011; ders., Vermeintliche WLAN-Verbindungen, Schlichtungsvorschlag 
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Federal Communications Commission (FCC) mit einem „White Paper on Bill 
Shock“27 den Auftakt zu einer mehrjährigen Gegeninitiative gesetzt.28 

Hinzu kommt, dass Rechnungsschocks nicht nur im Bereich von Mobiltele-
fonie und mobiler Internetnutzung vorkommen. Daher kann es naheliegen, 
Lösungen aus diesem Bereich auf andere Lebenssachverhalte zu erstrecken. 
So plädieren Stimmen aus der Literatur dafür, die zivilrechtliche Rechtspre-
chung zu Rechnungsschocks auf Anbieter von Internetportalen oder Internet-
diensten zu übertragen.29 Bei kostenpflichtigen Online-Spielen sind Rech-
nungsschocks schon vielfach praktisch geworden.30 Überdies sind Beispiele 
aus ganz anderen Gebieten denkbar. So berichtete Spiegel Online im Juli 2017, 
dass Flüchtlinge aus arabischen Ländern, die erstmals selbst als Mieter in eine 
eigene Wohnung ziehen, ständig fließendes warmes Wasser als hohen Luxus 
empfinden, ohne ein entsprechendes Kostengespür zu haben. In der Folge 
sehen sie sich, ggf. kombiniert mit hohen Heizkosten, am Jahresende schock-
artigen Nebenkostennachzahlungen von mehreren tausend Euro gegenüber.31 

§ 4 Zivilrechtliches Instrumentarium 

Das allgemeine und das besondere Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches kennen in vielfältiger Weise Pflichten zum Schutz der anderen Partei, 
die ihr Leistungsinteresse ebenso wie ihr Integritätsinteresse abdecken. Ge-
fordert sein können sowohl eigene Vorkehrungen zum Schutz der Gegenseite, 
insbesondere wenn diese sich in die Sphäre des Vertragspartners begibt,32 als 
auch eine Information über Umstände, welche das Leistungs- oder Integritäts-
interesse des anderen Teils zu torpedieren drohen. 

Die Wissenschaft hat vor allem Informations- und Aufklärungspflichten 
vor Vertragsschluss ausgeleuchtet. Zu ihnen existiert eine umfassende, kaum 

                                                           
Ombudscom, 19.9.2011; ders., Datenroaming als Kostenfalle, Schlichtungsvorschlag Om-
budscom, 29.3.2012; Ombudscom, Flatrate-Grenzen, Schlichtungsvorschlag, 13.8.2012; 
Sidler, Zu späte Sperrung – Schlichtungsvorschlag Ombudscom, 19.1.2014; Sidler, Uner-
klärliche Kosten, Schlichtungsvorschlag Ombudscom, 9.12.2016; Sidler, Unbegrenzte 
Leistungen, Schlichtungsvorschlag Ombudscom, 16.9.2017. 

27 Federal Communications Commission Consumer and Governmental Affairs Bureau 
(FCC Consumer and Governmental Affairs Bureau), White Paper on Bill Shock, October 
13, 2010. 

28 Dazu 4. Kapitel § 4 IV. S. 100 f.  
29 Engels, ITRB 2012, 220. 
30 Soweit es um die Nutzung des Pay-by-Call-Verfahrens durch Minderjährige geht, 

sind diese Fälle zwar anders zu lösen (dazu unten Text bei Fn. 74–76), ähnliche Konstella-
tionen sind aber auch mit Volljährigen denkbar. 

31 Kwasniewski, Spiegel Online 1.8.2017. 
32 Paradigmatisch der berühmte Bananenschalenfall, BGH, NJW 1962, 31.  
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überschaubare Literatur,33 wurde doch im vorvertraglichen Bereich ange-
sichts der Existenz des Deliktsrechts lange diskutiert, ob überhaupt eine Ob-
huts- und Fürsorgepflicht als Schutz- bzw. Rücksichtnahmepflicht besteht. 
Die Schuldrechtsreform hat das Ob mit §§ 311 II, 241 II BGB mittlerweile 
geklärt. Die wichtigste und herkömmlich umstrittenste Gruppe betrifft Um-
stände, die für den Vertragsschluss von wesentlicher Bedeutung sein können. 
Für darauf bezogene Informationspflichten finden sich heute zahlreiche An-
haltspunkte im BGB.34 Sie schützen primär Vermögen und Willensfreiheit 
(Entschließungsfreiheit) des anderen Teils.35  

Mitunter ist vor Vertragsschluss aufgrund spezieller Vorschriften auch eine 
Prüfung gefordert, ob ein bestimmter Leistungsumfang für die andere Seite 
überhaupt sachgerecht ist. Dies gilt namentlich bei der vieldiskutierten Kre-
ditwürdigkeitsprüfung im Verbraucherdarlehensvertrag (§ 505a ff. BGB),36 
welche sich von einer Vorschrift zum Schutz des Gläubigers gegenüber sich 
selbst zu einer Schutzpflicht zugunsten des Verbrauchers gewandelt hat.37 

Für die Zeit nach Vertragsschluss kennt das Bürgerliche Gesetzbuch eben-
falls vielfältige Schutz- und Informationspflichten, die in der Literatur bereits 
einige Aufmerksamkeit erhalten haben.38 Kaum Beachtung gefunden haben 
indes bisher – von speziell geregelten Sonderfällen abgesehen – solche 
Schutzpflichten zugunsten der Gegenseite, die sich gerade darauf beziehen, in 
welchem Umfang die Gegenseite die vertragliche Leistung (vernünftiger-
weise) in Anspruch nehmen sollte.  

                                                           
33 Siehe statt vieler die Monographien von Böhme, Die Aufklärungspflicht bei Ver-

tragsverhandlungen, 1964; Klingler, Aufklärungspflichten im Vertragsrecht, 1981; Frost, 
Vorvertragliche und vertragliche Schutzpflichten, 1981; Breidenbach, Die Voraussetzun-
gen von Informationspflichten beim Vertragsschluß, 1989; Grigoleit, Vorvertragliche 
Informationshaftung, 1997; Fleischer, Informationsasymmetrie im Vertragsrecht, 2001; 
Busch, Informationspflichten im Wettbewerbs- und Vertragsrecht, 2008; Rehm, Aufklä-
rungspflichten im Vertragsrecht, 2003; Lüsing, Die Pflichten aus culpa in contrahendo und 
positiver Vertragsverletzung, 2010. 

34 Z.B. §§ 444, 523 I, 524 I, 536d, 639 BGB (kein Haftungsausschluss bei unterlassener 
Aufklärung über bekannte Mängel bei Kauf, Schenkung, Miete, Werkvertrag, mit Scha-
densersatzpflicht auch bzgl. des Integritätsinteresses). 

35 Breidenbach, Die Voraussetzungen von Informationspflichten beim Vertragsschluß, 
1989, S. 3. 

36 Dazu allg. Buck-Heeb, NJW 2016, 2065 ff.; im größeren Kontext Janal, Jura 2017, 
367 ff.; zur Frage des Schadensersatzes bei einem Verstoß Harnos, JZ 2017, 552 ff. 

37 Dazu etwa Feldhusen, BKR 2016, 441, 442 ff.; König, WM 2017, 269, 270. 
38 Siehe insbesondere Winkler von Mohrenfels, Abgeleitete Informationsleistungs-

pflichten im deutschen Zivilrecht, 1986; Krebs, Sonderverbindung und außerdeliktische 
Schutzpflichten, 2000; Kuhlmann, Leistungspflichten und Schutzpflichten, 2001. 
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Exemplarische Fallgestaltungen 

Sachverhalte, die zu Rechnungsschocks führen, sind ebenso farbig wie vielfäl-
tig. Sie lassen sich aber gut anhand exemplarischer Fallgestaltungen ordnen, 
die typisch für bestimmte Konstellationen sind. Nachfolgend werden die ent-
sprechenden Originalfälle etwas vereinfacht wiedergegeben. Im Vordergrund 
des Interesses stehen zwei Urteile des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2012. 

§ 1 Vertragserweiterung mit Systemwechsel 

Der Sachverhalt des ersten BGH-Urteils39 zur Rechnungsschock-Problematik 
betraf eine eher ungewöhnliche Konstellation, die sich grob als „Vertragser-
weiterung mit Systemwechsel“ umschreiben lässt: 

Mitte 2004 schlossen die Parteien einen Mobilfunkvertrag, der seinerzeit 
noch keine Datenübertragung per Mobiltelefon umfasste.40 Laut AGB erga-
ben sich die Benutzungsbeträge aus den „veröffentlichten Tarifen in der je-
weils gültigen Fassung“. Zudem erlaubten die AGB dem klagenden Anbieter, 
neue Zugangs- und Sonderdienste einzuführen oder in modifizierter Form 
anzubieten. Die Preise für deren Nutzung stellte der Kundendienst auf Anfra-
ge zu Verfügung. Auf dieser Grundlage führte der Anbieter später einen In-
ternetzugangstarif „surf by call“ ein, den er primär nach Datenvolumen ab-
rechnete41 anstatt wie die Telefonverbindung nach Nutzungsdauer (Zeit). 
2007 erwarb der Beklagte bei einem anderen Unternehmen ein internetfähi-
ges Mobiltelefon. Mit diesem baute er zunächst einige Male Verbindungen 
zum Internet auf, die sich preislich im unteren Bereich hielten.42 Anfang Ja-
nuar 2008 rief er indes (u. a.) einen youtube-Film von ca. 45 MB ab. Hierfür 
berechnete ihm der Kläger im Tarif „surf by call“ einschließlich monatlicher 
Grundgebühr 929,45 €. Der Beklagte verweigerte die Bezahlung. Einen of-
fenbar ähnlich gelagerten Fall entschied 2013 das AG Bremen.43 
                                                           

39 BGH, NJW 2012, 2103. 
40 Weil es sie noch nicht gab bzw. weil sie jedenfalls unüblich waren. 
41 19 Cent pro KB und 2 Cent pro angefangener Stunde und Verbindung, ein laut Vor-

instanz damals üblicher Tarif. 
42 Dies ist im Sachverhalt des BGH-Urteils (BGH, NJW 2012, 2103) nicht erwähnt, 

wohl aber im Urteil der Vorinstanz LG Duisburg, Urt. v. 13.7.2011, Az. 11 S 25/11, juris 
Rn. 26 am Ende, Rn. 27 am Ende. 
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§ 2 Automatische Einwahl ins Internet 

Der Sachverhalt des zweiten BGH-Urteils44 betraf die automatische Einwahl 
ins Internet, jene Rechnungsschock-Ursache, welche in der Rechtsprechung 
wohl am häufigsten vorkommt. Die Fälle lassen sich danach unterscheiden, 
ob der Kunde ein Gerät nutzte, dass er auf eigene Faust besorgt hatte, oder 
ein solches, dass vom Telekommunikationsdiensteanbieter erworben oder 
gemietet war. 

I. Vom Kunden beschafftes Gerät 

Der zweite Fall des BGH gehörte in die erste Untergruppe, betraf also ein 
Gerät, das der Kunde unabhängig vom Diensteanbieter beschafft hatte: Die 
Beklagte stellte als Zugangsprovider dem Kläger einen Anschluss für Inter-
netverbindungen zur Verfügung. Hierfür war eine Pauschalvergütung von 
19,79 € für 40 Stunden Internetnutzung im Monat vereinbart, eine darüber 
hinausgehende Internetnutzung war zusätzlich zeitabhängig zu vergüten. Der 
Kläger nutzte einen eigenen Router, der nicht von der Beklagten bereitgestellt 
war. Zunächst zahlte der Kläger jahrelang nur den Pauschaltarif. Für Dezem-
ber 2009 berechnete die Beklagte dann aber ca. 290 €, und für Januar bis Juli 
des Folgejahres jeweils zwischen ca. 545 € und 653 €. Diese Summen zog sie 
per Lastschrift ein.  

Im Juli 2010 bemerkte der Kläger die höheren Entgelte und beanstandete 
sie. Die Ursache für den Gebührenanstieg war streitig. Die Beklagte trug vor, 
dass sich der Router des Klägers automatisch 24 Stunden ins Internet einge-
wählt hatte, auch nach der von ihr automatisch einmal täglich veranlassten 
Verbindungstrennung. Der Kläger argumentierte, dass entweder ein von ihm 
nicht zu bemerkender Fehler des Routers vorgelegen oder sich ein Dritter 
seines Internetzugangs bemächtigt haben könnte. Jedenfalls stellte die Be-
klagte nach den Beanstandungen den Tarif auf einen reinen Pauschaltarif 
(Flatrate) um. Der Kläger verlangt für die vergangenen Monate Rückzahlung 
der Gebühren abzüglich dieses Pauschaltarifes. 

                                                           
43 AG Bremen, NJW-RR 2013, 428: Der Beklagte schloss mit einem Telekommunikati-

onsdienste-Anbieter (Kläger) zunächst Mitte 2007 einen Mobilfunkvertrag und sodann Mitte 
Juni 2009 eine Telefon- und SMS-Flatrate zum Preis von 75 € pro Monat. Jedenfalls bis 
August 2010 hatte der Beklagte nie Verbindungen zum Internet mit seinem Telefon herge-
stellt. Im September 2010 erkundigte sich der Beklagte bei dem Anbieter telefonisch nach 
Möglichkeiten zum Empfang von MMS. Der Anbieter teilte ihm mit, dass er hierzu ein ge-
sondertes Konto freischalten müsse und übermittelte die Zugangsdaten. Der klagende Anbie-
ter verlangte vom Beklagten letztlich 1787,81 €, vor allem für die Internetnutzung. Weitere 
Einzelheiten lassen sich dem Urteil nicht entnehmen, insbesondere nicht zu den AGB des 
Anbieters oder dazu, ob der Internettarif bereits bei Vertragsschluss bestanden hatte. 

44 BGH, Urt. v. 19.7.2012 – III ZR 71/12, BeckRS 2012, 16830 = NJW 2012, 2878. 
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Ähnliche Fälle finden sich für internetfähige Mobiltelefone bzw. Smart-
phones, so etwa in Urteilen des AG Frankfurt von 200745 und des LG Pots-
dam von 2012.46 Dabei hatten die Kunden jeweils eigenständig Smartphones 
angeschafft.  

Noch mehr Eigeninitiative entwickelte der Kunde in einem Fall des LG Trier 
von 2013.47 Er hatte von seinem Anbieter ein Mobiltelefon erhalten, das nicht 
internetfähig war. Als bei diesem ein Defekt auftrat, lieh sich der Kunde ein 
iPhone, in das er seine Sim-Karte einsetzte. Das iPhone wählte sich automatisch 
ins Internet ein und versetzte dem Kunden, der naturgemäß über keine Internet-
Flatrate oder einen anderen günstigen Internet-Tarif verfügte, einen Rech-
nungsschock. Starr vor Schreck verweigerte er anschließend die Bezahlung. 

II. Vom Anbieter erhaltenes Gerät 

Während in den vorgenannten Rechnungsschock-Fällen das Übel mit einem 
Gerät seinen Lauf nahm, das sich der Kunde auf eigene Initiative beschafft 
hatte, war in anderen Fällen ein Gerät verantwortlich, das der Kunde vom 
Anbieter erworben hatte. 

                                                           
45 AG Frankfurt a.M., Urt. v. 2.11.2007, 32 C 1949/07 – 48 = CR 2008, 225 =MMR 

2008, 496 mit Anmerkung Hecht, ITRB 2008, 127 f., zum permanenten Einwählen eines 
Mobiltelefons in einen analogen Internetzugang. 

Im konkreten Fall hatten die Parteien im Oktober 2004 einen Telefondienstvertrag ge-
schlossen. Im November 2011 kam es im Verlaufe eines Tages zu einer Internetverbindung 
über den gesamten Tag und die Nachtstunden, für die die Klägerin 2.535,34 € in Rechnung 
stellte. Ursache war möglicherweise eine fehlerhafte Einwahl von Seiten der Beklagten 
(zwischen den Parteien streitig). 

46 LG Potsdam, Urt. v. 21.8.2012, 4 O 55/12, CR 2013, 380–383: Im März 2006 
schlossen die Parteien einen Telekommunikationsdienstvertrag für ein Mobilfunkgerät. 
Nach der vereinbarten Preisliste hatte der beklagte Nutzer einen monatlichen Grundpreis 
und weitere nutzungsabhängige Gebühren zu zahlen. Die Rechnungen wiesen in der Folge-
zeit durchgängig Beträge von ca. 30 €/Monat aus. Nach Erwerb eines internetfähigen 
Smartphones rief der Beklagte am 7.6.2012 bei der Klägerin an, die ihm am selben Tag per 
E-Mail die Zugangsdaten für die Herstellung einer Internetverbindung mit dem Smartpho-
ne übersandte. 

Ab dem 14.6.2012 berechnete die Klägerin dem Beklagten eine „Handy Internet Flat“ 
von 10 € pro Monat. Für die Zeit vom 9.6. bis 14.6. hatte die Klägerin aber diverse Inter-
netzugriffe verbrauchsabhängig erfasst, die sie auf der Basis ihrer allgemeinen Preisliste 
mit insgesamt 5.169,36 € abrechnete. Am 14.6.2010, also am Tag der Einrichtung der 
Internet-Flatrate, sperrte die Klägerin zudem die Sim-Karte des Beklagten wegen des 
aufgelaufenen Betrags. An diesem Tag kam es zu einem Telefonat, wobei zwischen Partei-
en streitig war, ob der Beklagte erst zu diesem Zeitpunkt um die Einrichtung einer Flatrate 
bat oder dies bereits am 7.6. getan hatte. Die Sperre dauerte bis Ende September 2010. 
Nachdem der Beklagte die geforderten Beträge auf Mahnung nicht zahlte, kündige die 
Klägerin den Vertrag am 27.9.2010 fristlos. 

47 LG Trier, MMR 2013, 746. 
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Einen solchen Fall, der im Übrigen starke Ähnlichkeit mit dem Sachver-
halt des BGH-Urteils von 2012 aufwies, entschied bereits 2010 das LG 
Bonn:48 Die dortige Klägerin war langjährige Kundin der Beklagten. Um 
Telefonkosten zu sparen, bestellte sie bei der Beklagten ab November 2008 
einen Tarif, der nur eine Festnetz-Telefon-Flatrate umfasste, während der 
Internetzugang – der Klägerin bewusst – mit 2,9 Cent pro Minute abgerechnet 
wurde. Im Januar 2009 erwarb sie in einem Shop der Beklagten einen DSL-
Router, den die Klägerin oder eine von ihr beauftragte Person anschloss. 
Nach der Installation war der Router so eingestellt, dass eine ständige Inter-
netverbindung bestand, solange das Gerät eingeschaltet war. Die genaue Ur-
sache hierfür war streitig.49 Infolge dieser Einstellung berechnete die Beklag-
te der Klägerin ab März 2009 für den Nutzungszeitraum ab Februar 2009 
monatlich hohe Beträge, die sich bis Juli 2009 auf 5.756,19 € summierten. 
Zuvor hatte die Klägerin im Schnitt monatlich 42,50 € gezahlt. Die Gebühren 
wurden jeweils per Lastschrift eingezogen. Im Juli 2009 fiel der Klägerin der 
starke Anstieg auf. Die Rechnungsbeträge für Juni und Juli 2009 ließ sie 
zurückbuchen, die verbleibenden 3.454,57 € verlangte sie vor Gericht. 

Weitere Rechnungsschock-Fälle, in denen sich vom Anbieter gelieferte 
Geräte automatisch in das Internet einwählten, betrafen Smartphones, wobei 
mitunter gewisse Besonderheiten vorkommen. In einem 2011 vom OLG 
Schleswig entschiedenen Fall50 verlängerte der klagende Anbieter mit dem 
beklagten Kunden einen 2005 abgeschlossenen Mobilfunkvertrag, dem zufol-
ge die Internutzung 19 Cent je 10 KB kostete, zuzüglich eines Stundennut-
zungspreises von 2 Cent. Zugleich verkaufte der Anbieter ein Smartphone, 
das über ein besonders beworbenes Navigationsprogramm verfügte. Es starte-
te nach Ingebrauchnahme automatisch ein Kartenupdate mit großem Daten-
volumen. Die Aktualisierung war vom Kunden zu bestätigen, das Datenvo-
lumen dabei aber nicht ersichtlich. Die schockartige Folge kann sich der Le-
ser leicht ausmalen.51 Die Update-Problematik war der Klägerin bekannt. 
Umgekehrt wusste der beklagte Kunde, dass er die abgerufenen Daten nach 
Volumen bezahlen musste und dass er einen kostengünstigen Tarif hatte, der 
sich nur bei geringfügiger Internetnutzung (bis 0,5 MB) lohnte, wobei ihm 

                                                           
48 LG Bonn, Urt. v. 1.6.2010 – 7 O 470/09, CR 2011, 21. 
49 Im Raum stand, dass der Router für den Tarif (un-)geeignet war, die Klägerin ihn 

falsch anschloss oder falsch programmierte oder dass eine Voreinstellung falsch war, LG 
Bonn, CR 2011, 21. 

50 OLG Schleswig, MMR 2011, 836, mit Anmerkung Schmidt, MMR 2011, 838 f. 
51 Der Kunde wählte auf den Hinweis der Software, dass nunmehr die Kartenaktualisie-

rung automatisch starte, die Möglichkeit „Fortfahren“, anstatt den Vorgang abzubrechen. 
Insgesamt traf er in den Einstellungen zwei Entscheidungen, die zu einer kostenpflichtigen 
Internetnutzung führten. Bei dem Kartenupdate wurden 589 MB abgerufen. Hierfür stellte 
die Klägerin dem Beklagten 11.498,05 € in Rechnung. 
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